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(54) TÜRGRIFFANORDNUNG FÜR EIN KRAFTFAHRZEUG

(57) Türgriffanordnung (3) für ein Kraftfahrzeug (1),
mit einem Träger (6), einer Handhabe (4), die zwischen
einer Ruhestellung und Betätigungsstellung entlang ei-
nes ersten Bewegungsweges (12) schwenkbar an dem
Träger (6) gelagert ist, einem Schließzylinder (7), und
einem Rückstellmittel (14), wobei die Handhabe (4) der-
art gegenüber dem Schließzylinder (7) in eine Freigabe-
stellung schwenkbar ist, dass sie von dem Schließzylin-

der (7) abhebbar ist und der Schließzylinder (7) für einen
Einschub eines Schlüssels (11) freigebbar ist. Die Hand-
habe (4) ist aus der Betätigungsstellung entlang eines
zweiten Bewegungsweges (18), der sich an den ersten
Bewegungsweg (12) anschließt, in die Freigabestellung
schwenkbar ausgebildet ist, wobei in der Freigabestel-
lung der Handhabe (4) ein Rastmittel (19) die Handhabe
(4) in ihrer Freigabestellung hält.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Türgriffanordnung für
ein Kraftfahrzeug, mit einem innenseitig an einer Tür des
Kraftfahrzeugs befestigbaren Träger, eine außenseitig
an der Tür des Kraftfahrzeugs anordenbare Handhabe,
die zwischen einer Ruhestellung und Betätigungsstel-
lung entlang eines ersten Bewegungsweges schwenk-
bar an dem Träger gelagert ist, für ein Angreifen eines
Benutzers, einem Schließzylinder und einer Abdeckung
für den Schließzylinder, und einem die Handhabe mit
einer Rückstellkraft in Ruhestellung drängenden Rück-
stellmittel, wobei die Handhabe derart ausgebildet ist,
dass sie in der Ruhestellung die Abdeckung für den
Schließzylinder bildet, wobei ein erstes Längsende der
Handhabe schwenkbar an dem Träger gelagert ist und
ein zweites Längsende der Handhabe auslenkbar von
dem Träger weg mit dem Träger gekoppelt ist, wobei die
Handhabe derart gegenüber dem Schließzylinder in eine
Freigabestellung schwenkbar ist, dass sie von dem
Schließzylinder abhebbar ist und der Schließzylinder für
einen Einschub eines Schlüssels freigebbar ist, und wo-
bei die Handhabe einen Hohlraum aufweist, in den der
Schließzylinder in der Ruhestellung der Handhabe we-
nigstens teilweise eintaucht. Insbesondere betrifft die Er-
findung eine Türgriffanordnung, bei der ein mechanisch
betätigbarer Schließzylinder verdeckt angeordnet ist.
[0002] Die Türgriffanordnung für ein Kraftfahrzeug
weist eine Handhabe auf, die zwischen einer Ruhestel-
lung und einer Betätigungsstellung gegen das Kraftfahr-
zeug schwenkbar ist. An dieser Handhabe kann ein Be-
nutzer angreifen, um eine zugeordnete Fahrzeugtür zu
öffnen. Die Türgriffanordnung weist außerdem einen
Schließzylinder auf, der mit einer Abdeckung abdeckbar
ist. Türgriffanordnungen dieser Art werden eingesetzt,
wenn das Fahrzeug grundsätzlich mit einer elektroni-
schen Zugangsfunktion (Keyless-Entry) ausgestattet ist.
Dann ist eine Ausübung einer mechanischen
Schließfunktion beim üblichen Gebrauch des Fahrzeugs
nicht erforderlich. Aufgrund von vorübergehenden oder
dauerhaften Störungen oder zum Beispiel einer er-
schöpften Batterie von Einrichtungen, die für die elektro-
nische Zugangsfunktion erforderlich sind, ist jedoch an
wenigstens einer Türgriffanordnung des Fahrzeugs eine
mechanische Not- oder Hilfs-Schließeinrichtung ausge-
bildet. Bei einer solchen mechanischen Schließeinrich-
tung ist ein Schließzylinder vorgesehen, in den ein zu-
gehöriger Schlüssel einführbar ist, um eine Schließfunk-
tion auszuüben.
[0003] Eine Türgriffanordnung der eingangs genann-
ten Art ist beispielsweise aus der DE 10 2008 000 190
A1 bekannt, bei der die Handhabe einen Hohlraum auf-
weist, in den der Schließzylinder in der Ruhestellung der
Handhabe teilweise eintaucht, wohingegen in der Frei-
gabestellung der Handhabe ein Schlüssel an der Hand-
habe vorbei in den Schließzylinder einführbar ist. Diese
bekannte Türgriffanordnung hat jedoch den Nachteil,
dass der Benutzer die Handhabe mit einer Hand in der

Freigabestellung halten muss, während er mit der ande-
ren Hand dafür sorgen muss, dass der Schlüssel in den
Schließzylinder eingeführt wird, um die Schließfunktion
auszuüben. Dabei muss der Benutzer die Handhabe ge-
gen eine Rückstellkraft in der Freigabestellung halten,
was kraftaufwendig sein kann. Die Notöffnung durch ei-
nen Benutzer bei der bekannten Türgriffanordnung er-
weist sich folglich als wenig komfortabel.
[0004] Der Erfindung liegt daher die Aufgabe zugrunde
eine Lösung zu schaffen, die auf konstruktiv einfache
Weise eine Türgriffanordnung bereitstellt, die kosten-
günstig in ihrer Herstellung ist und eine komfortable
Handhabung ermöglicht, sollte die Schließfunktion mit
einem Schlüssel erforderlich sein.
[0005] Bei einer Türgriffanordnung eines Kraftfahr-
zeugs vom Eingangs genannten Typ wird die Aufgabe
erfindungsgemäß dadurch gelöst, dass die Handhabe
aus der Betätigungsstellung entlang eines zweiten Be-
wegungsweges, der sich an den ersten Bewegungsweg
anschließt, in die Freigabestellung schwenkbar ausge-
bildet ist, wobei in der Freigabestellung der Handhabe
ein Rastmittel die Handhabe in ihrer Freigabestellung
hält.
[0006] Vorteilhafte und zweckmäßige Ausgestaltun-
gen und Weiterbildungen der Erfindung ergeben sich aus
den Unteransprüchen.
[0007] Die erfindungsgemäße Türgriffanordnung der
eingangs genannten Art weist eine Handhabe auf, die
so ausgebildet ist, dass sie in ihrer Ruhestellung selbst
die Abdeckung für den Schließzylinder bildet. Die Ruhe-
stellung ist dabei diejenige Stellung, welche die Hand-
habe ohne Betätigung durch einen Benutzer einnimmt.
Gemäß der Erfindung ist demnach die Handhabe einstü-
ckig mit der Abdeckung ausgebildet. Die Handhabe ist
derart gegenüber dem Schließzylinder in eine Freigabe-
stellung schwenkbar, dass sie bei der Schwenkbewe-
gung von dem Schließzylinder abgehoben wird und der
Schließzylinder für einen Einschub eines Schlüssels in
eine Einschuböffnung des Schließzylinders freigebbar
ist. Zusätzlich sorgt das Rastmittel dafür, dass die Hand-
habe in der Freigabestellung gehalten wird, wenn die
Handhabe am Ende des zweiten Bewegungsweges in
der Freigabestellung angekommen ist. In der Freigabe-
stellung ist ein Einschieben eines Schlüssels in den
Schließzylinder besonders komfortabel und einfach, da
der Benutzer die Handhabe nun nicht mehr in der Frei-
gabestellung halten muss, weil diese Funktion nun das
Rastmittel gemäß der Erfindung übernimmt. Sofern also
durch den Benutzer eine mechanische Schließfunktion
mit Hilfe eines Schlüssels vorgenommen werden soll,
schwenkt der Benutzer die Handhabe aus der Ruhestel-
lung in die Freigabestellung, in welcher die Handhabe
dann von dem Rastmittel gehalten wird. Der Benutzer
kann dann einen mechanischen Schlüssel in den dann
freigelegten Schließzylinder einführen und die
Schließbewegung ausführen.
[0008] Die Handhabe weist einen Hohlraum auf, in wel-
chen der Schließzylinder in der Ruhestellung der Hand-
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habe wenigstens teilweise eintaucht. Der Schließzylin-
der wird durch den Hohlraum teilweise aufgenommen
und entsprechend von der einstückig ausgebildeten
Handhabe-Abdeckung umschlossen. Dadurch wird nicht
lediglich die Sicht auf den Schließzylinder verdeckt, son-
dern diese auch gegen seitlich einwirkende mechani-
sche Einflüsse und Umwelteinflüsse geschützt.
[0009] Eine derartige Türgriffanordnung kann an ei-
nem oder mehreren Fahrzeuggriffen ausgebildet sein.
[0010] In einer bevorzugten Ausführungsform der Er-
findung ist das Rastmittel gleichzeitig auch das Rück-
stellmittel. Aufgrund dieser Doppelfunktion kann ein Bau-
teil eingespart werden, was die Herstellungskosten und
auch die Montagedauer verringert.
[0011] Konstruktiv besonders günstig ist es, wenn das
Rastmittel ein elastisches Federelement umfasst. Das
Rastmittel sorgt dafür, dass die Handhabe in der Freiga-
bestellung gehalten wird, wenn die Handhabe am Ende
des zweiten Bewegungsweges angekommen ist.
[0012] Entsprechend der bevorzugten Ausführungs-
form ist es weiter von Vorteil, wenn das elastische Fe-
derelement an dem Träger angeordnet ist und wenigs-
tens eine Schenkelfeder mit zwei Federschenkeln um-
fasst, wobei sich der erste Federschenkel an dem Träger
abstützt und der zweite Federschenkel mit dem zweiten
Längsende der Handhabe derart gekoppelt ist, dass eine
Bewegung der Handhabe zumindest in Richtung ihrer
Betätigungsstellung das elastische Federelement kom-
primiert. Somit agiert das Rastmittel bei dieser Ausfüh-
rungsform gleichzeitig als Rückstellmittel, solange die
Handhabe entlang des ersten Betätigungsweges bis zu
ihrer Betätigungsstellung ausgeschwenkt wird.
[0013] Damit die Handhabe in ihrer Freigabestellung
gehalten wird, sieht die Erfindung in weiterer Ausgestal-
tung vor, dass das Rastmittel eine an dem zweiten Längs-
ende der Handhabe ausgebildete Einrastausnehmung
umfasst, in welche der zweite Federschenkel des elas-
tischen Federelements am Ende des zweiten Bewe-
gungsweges bei einer Bewegung der Handhabe in die
Freigabestellung derart eingreift, dass die Handhabe in
der Freigabestellung gehalten angeordnet ist und ein
Schlüssel in den Schließzylinder einschiebbar ist.
[0014] Für eine alternative Ausführungsform sieht die
Erfindung vor, dass das Rastmittel ein elastisches Fe-
derelement umfasst, das an einer Achse an dem Träger
oder an dem ersten Längsende der Handhabe gelagert
ist. In jedem Fall ist das elastische Federelement gegen-
über der verschwenkbaren Handhabe ortsfest am Träger
gelagert, was die Montage gegenüber einer Anbringung
des Rastmittels an einem bewegbaren Bauteil erleich-
tert.
[0015] Die alternative Ausführungsform unterscheidet
sich von der bevorzugten Ausführungsform dadurch,
dass das Rastmittel an dem ersten Längsende der Hand-
habe angebracht ist und dort an der Handhabe angreift,
um diese in der Freigabestellung zu halten. Dementspre-
chend ist in konkreter Ausgestaltung vorgesehen, dass
das elastische Federelement wenigstens eine Schenkel-

feder mit zwei Federschenkeln umfasst, wobei sich der
erste Federschenkel an dem Träger abstützt und der
zweite Federschenkel mit dem ersten Längsende der
Handhabe derart gekoppelt ist, dass am Ende des zwei-
ten Bewegungsweges die Handhabe in ihrer Freigabe-
stellung gehalten ist.
[0016] Zur gewöhnlichen Öffnung einer Fahrzeugtür
(im sogenannten keyless entry Betrieb) greift der Benut-
zer an der Handhabe an und führt eine Schwenkbewe-
gung mit der Handhabe aus. Dabei wird die Handhabe
aus der Ruhestellung in eine Betätigungsstellung ge-
schwenkt, wobei im Türinneren eine Sperreinrichtung
der Tür betätigt wird, falls die elektronische Freigabe der
Tür erfolgt ist. Soll aber eine mechanische
(Not)Schließfunktion ausgeübt werden, kann der Benut-
zer die entsprechende Bewegung mit einer leicht höhe-
ren Kraft ausführen, wodurch die Handhabe in die Frei-
gabestellung gelangt und dort gehalten wird und der
Schließzylinder für eine Schließfunktion freiliegt. Dies ist
vorteilhaft, weil in einer Situation, in der die übliche
Schließfunktion versagt, ohnehin eine Stressbelastung
des Benutzers vorliegt. Sofern der Benutzer lediglich die
übliche Betätigung des Türgriffs mit einer höheren Kraft
vornehmen muss, um an das mechanische Türschloss
zu gelangen, ist dies die einfachste und für den Benutzer
naheliegende Bedienmöglichkeit. Dementsprechend
sieht die Erfindung vor, dass die Handhabe aus der Ru-
hestellung in die Betätigungsstellung mit einer Normal-
betätigungskraft überführbar ist, wobei die erforderliche
Kraft zur Bewegung der Handhabe in die Freigabestel-
lung größer ist als die Normalbetätigungskraft. Es ist also
lediglich eine höhere Kraft durch den Benutzer aufzu-
bringen, um die Handhabe in die Freigabestellung zu
überführen, wo sie dann von dem Rastmittel gehalten
wird.
[0017] Es versteht sich, dass die vorstehend genann-
ten und nachstehend noch zu erläuternden Merkmale
nicht nur in der jeweils angegebenen Kombination, son-
dern auch in anderen Kombinationen oder in Alleinstel-
lung verwendbar sind, ohne den Rahmen der vorliegen-
den Erfindung zu verlassen. Der Rahmen der Erfindung
ist nur durch die Ansprüche definiert.
[0018] Weitere Einzelheiten, Merkmale und Vorteile
des Gegenstandes der Erfindung ergeben sich aus der
nachfolgenden Beschreibung im Zusammenhang mit der
Zeichnung, in der beispielhaft bevorzugte Ausführungs-
beispiele der Erfindung dargestellt sind. In der Zeichnung
zeigt:

Figur 1 eine schematische Schnittansicht eines ers-
ten Ausführungsbeispiels einer erfindungsgemäßen
Türgriffanordnung mit einer Handhabe in Ruhestel-
lung,
Figur 2 eine schematische Schnittansicht des ersten
Ausführungsbeispiels der Türgriffanordnung mit der
Handhabe in Betätigungsstellung,
Figur 3 eine schematische Schnittansicht des ersten
Ausführungsbeispiels der Türgriffanordnung mit der
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Handhabe in Freigabestellung,
Figur 4 eine schematische Schnittansicht eines
zweiten Ausführungsbeispiels einer erfindungsge-
mäßen Türgriffanordnung und
Figur 5 eine schematische Schnittansicht eines drit-
ten Ausführungsbeispiels einer erfindungsgemäßen
Türgriffanordnung.

[0019] In Figur 1 ist ein Fahrzeug bzw. Kraftfahrzeug
1 in Form eines PKWs exemplarisch dargestellt, welches
in dem Beispiel über vier Türen 2 (zwei davon sind aus
Figur 1 ersichtlich) verfügt, die über eine Türgriffanord-
nung 3 und insbesondere mit Hilfe eines Türgriffs bzw.
einer Handhabe 4 geöffnet werden können. Die Türen 2
werden über jeweilige jeweilige Schließanordnungen 5
fest verschlossen und können von außen über eine je-
weilige Bewegung der Handhabe 4 geöffnet werden. Die-
se Bewegung der Handhabe 4 kann aus einer Zieh-
und/oder Klappbewegung bestehen, wobei sich durch
die entsprechende Bewegung der Handhabe 4 die zu-
gehörige Tür 2 öffnen lässt. Die erfindungsgemäße Tür-
griffanordnung 3 weist neben der Handhabe 4 einen in
Figur 1 gestrichelt gezeichneten Träger 6 auf, der au-
ßenseitig an der Tür 2 an deren Karosseriewandung
montiert ist. Die Handhabe 4 ist außenseitig an der Tür
2 des Kraftfahrzeugs 1 angeordnet und durch Durch-
gangsöffnungen in der Karosseriewandung der Tür 2 an
dem Träger 6 gelagert.
[0020] In den Figuren 2 bis 4 ist ein erstes Ausfüh-
rungsbeispiel der erfindungsgemäßen Türgriffanord-
nung 3 gezeigt, die neben der Handhabe 4 und dem le-
diglich schematisch angedeuteten Träger 6 einen
Schließzylinder 7 aufweist. Der Schließzylinder 7 ist
ebenfalls an dem Träger 6 fixiert und wird von der Hand-
habe 4 in deren Ruhestellung, die in Figur 2 gezeigt ist,
abgedeckt. Wie aus der Zusammenschau der Figuren 2
bis 4 ersichtlich ist, ist ein erstes Längsende 8 der Hand-
habe 4 über einen Lagerabschnitt schwenkbar an dem
Träger 6 gelagert, wohingegen ein zweites Längsende
9 der Handhabe 4 auslenkbar von der Tür 2 weg beweg-
bar mit dem Träger 6 gekoppelt ist. Die Handhabe 4 ist
im vorliegenden Beispiel hohl dargestellt, sie kann jedoch
beliebige elektronische Kommunikationsmittel oder
sonstige mechanische Bauteile und Elemente enthalten,
die jedoch für die vorliegende Erfindung nicht relevant
sind und daher nicht gezeigt sind.
[0021] In der Längserstreckung am zweiten Längsen-
de 9 der Handhabe 4 ist ein Hohlraum bzw. Aufnahme-
raum 10 gebildet, in welchen der Schließzylinder 7 in der
in Figur 2 gezeigten Ruhestellung der Handhabe 4 we-
nigstens teilweise eintaucht. In der in Figur 2 dargestell-
ten Ruhestellung der Handhabe 4 ist der Schließzylinder
7 gegen die Umgebung verkapselt und gänzlich unsicht-
bar. Auf diese Weise bildet die Handhabe 4 eine Abde-
ckung 15 für den Schließzylinder 7. Ein zugehöriger Not-
schlüssel 11 kann in dieser Stellung nicht in den
Schließzylinder 7 eingeführt werden, um die Schließbe-
wegung auszuführen, denn die Einschuböffnung im

Schließzylinder 7 ist in der Ruhestellung (siehe Figur 2)
der Handhabe 4 nicht freigegeben. Bei der üblichen Be-
tätigung des Kraftfahrzeugtürgriffs fällt dem Benutzer
nicht auf, dass sich unterhalb bzw. verdeckt von der
Handhabe 4 der Schließzylinder 7 befindet, der in einem
Notfall zur Entriegelung der Tür 2 verwendet werden
kann. Der Benutzer hintergreift zur normalen Bedienung
die Handhabe 4 und zieht an der Handhabe 4 mit einer
Normalbetätigungskraft 16 und schwenkt die Handhabe
4 in ihre Betätigungsstellung (siehe Figur 3), um die Tür
2 freizugeben.
[0022] Soweit die elektronische Kommunikation zwi-
schen dem benutzerseitigen ID-Geber und der kraftfahr-
zeugseitigen Steuereinrichtung ordnungsgemäß funkti-
oniert, erfolgt die Öffnung der Tür 2 beim Ziehen an der
Handhabe 4 mit der Normalbetätigungskraft 16 und Aus-
führen der Schwenkbewegung um das erste Längsende
8, wie es in Figur 3 gezeigt ist. In Figur 3 ist die Handhabe
4 in einer Betätigungsstellung angeordnet und hat infolge
des Ausschwenkens einen ersten Bewegungsweg 12
zurückgelegt. Zur Öffnung der Tür 2 sind mit der Hand-
habe 4 entsprechende mechanische Kopplungsmittel
ausgebildet (nicht gezeigt), welche auf der Türinnenseite
die Entsperrung der Tür 2 bewirken. Falls jedoch die elek-
tronische Kommunikation aus irgendeinem Grund ver-
sagt, kann der Benutzer die Handhabe 4 hintergreifen
und die entsprechende Schwenkbewegung der Handha-
be 4 ausführen. Zwar wird aufgrund der fehlenden draht-
losen Kommunikation dabei nicht die Tür 2 entsperrt, es
wird aber der Hohlraum 10 unter der Handhabe 4 teil-
weise freigegeben. Durch die schräge Anordnung des
Schließzylinders 7 gegenüber der Türebene ist nur eine
geringe Abhebung der Handhabe 4 von dem Not-
Schließzylinder 7 erforderlich. Bereits ein geringer
Schwenkwinkel der Handhabe 4 reicht aus, um den Ein-
schub für den Notschlüssel 11 zu ermöglichen. Der Not-
schlüssel 11 kann in den Schließzylinder 7 eingeschoben
und darin gedreht werden, um das Türschloss mecha-
nisch zu entsperren. Mit anderen Worten ist die Hand-
habe 4 derart gegenüber dem Schließzylinder 7 in eine
Stellung schwenkbar, dass sie von dem Schließzylinder
7 abhebbar ist und der Schließzylinder 7 für einen Ein-
schub des (Not)Schlüssels 11 freigebbar ist. Nach Aus-
führung der mechanischen Schließbewegung kann der
Schlüssel 11 wiederum abgezogen werden und die
Handhabe 4 schwenkt zurück und nimmt mit ihrem Hohl-
raum 10 den Not-Schließzylinder 7 auf.
[0023] Um diese Betätigung für den Benutzer komfor-
tabel zu gestalten und die Bedienung einfach zu halten,
sieht die Erfindung vor, dass in einem Notfall, bei wel-
chem der mechanische Schlüssel 11 zur Entsperrung
des Türschlosses verwendet werden muss, die Handha-
be 4 in einer von der Karosseriewandung abgehobenen
bzw. ausgeschwenkten Stellung gehalten wird, damit der
Benutzer auch mit nur einer Hand eine Notöffnung der
Tür 2 ausführen kann. Denn die Handhabe 4 wird von
einem Rückstellmittel 14 beaufschlagt, welches die
Handhabe 4 mit einer Rückstellkraft 17 in ihre Ruhestel-
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lung zurück drängt, wenn die Handhabe 4 ausge-
schwenkt angeordnet ist.
[0024] Damit die Handhabe 4 in einem Notfall ausge-
schwenkt angeordnet verbleibt und nicht aufgrund der
Rückstellkraft 17 zurück in ihre Ruhestellung gedrängt
wird, sieht die Erfindung vor, dass die Handhabe 4 aus
der Betätigungsstellung entlang eines zweiten Bewe-
gungsweges 18, der sich an den ersten Bewegungsweg
12 anschließt, in die Freigabestellung schwenkbar aus-
gebildet ist. Die Handhabe 4 muss also über ihre Betä-
tigungsstellung hinaus in die Freigabestellung ver-
schwenkt werden, damit die Handhabe 4 dann in der
Freigabestellung automatisch von einem Mechanismus
gehalten ist und nicht in ihre Ruhestellung zurück-
schwenkt. In der Freigabestellung der Handhabe 4 hält
dann ein Rastmittel 19 die Handhabe 4 in ihrer Freiga-
bestellung, wie es in Figur 4 dargestellt ist, und verhin-
dert, dass die Handhabe 4 in die Ruhestellung zurück
gedrängt wird. Die Handhabe 4 ist aus der Ruhestellung
in die Betätigungsstellung mit Hilfe der Normalbetäti-
gungskraft 16 überführbar, wohingegen die erforderliche
Kraft zur Bewegung der Handhabe 4 in die Freigabestel-
lung größer ist als die Normalbetätigungskraft 16.
[0025] Bei der ersten Ausführungsform gemäß der Fi-
guren 2 bis 4 ist das Rastmittel 19 gleichzeitig auch das
Rückstellmittel 14. Dabei umfasst das Rastmittel 19 ein
elastisches Federelement 20 in Form einer Schenkelfe-
der und hält die Handhabe 4 in der Freigabestellung (sie-
he Figur 4). Das elastische Federelement 20 ist an dem
Träger 6 angeordnet und dort um eine am Träger 6 aus-
gebildete Achse gelagert. Dabei stützt sich ein erster Fe-
derschenkel 21 des elastischen Federelements 20 an
einem Stützansatz 22 am Träger 6 ab, wohingegen ein
zweiter Federschenkel 23 mit dem zweiten Längsende
9 der Handhabe 4 derart gekoppelt ist, dass eine Bewe-
gung der Handhabe 4 zumindest in Richtung ihrer Betä-
tigungsstellung das elastische Federelement 20 zusam-
mendrückt und damit komprimiert. Damit die Handhabe
4 in der Freigabestellung gehalten werden kann, umfasst
das Rastmittel zusätzlich zu dem elastischen Federele-
ment 20 eine Einrastausnehmung 24, die an dem zweiten
Längsende 9 der Handhabe 4 ausgebildet ist. Die Ein-
rastausnehmung 24 hat den Zweck, dass bei einer Be-
wegung der Handhabe 4 in die Freigabestellung der
zweite Federschenkel 23 des elastischen Federele-
ments 20 am Ende des zweiten Bewegungsweges 18
derart in die Einrastausnehmung 24 eingreift, dass die
Handhabe 4 in der Freigabestellung gehalten angeord-
net ist und der Schlüssel 11 bequem in den Schließzy-
linder 7 einschiebbar ist, ohne dass der Benutzer dazu
die Handhabe 4 ausgeschwenkt festhalten muss.
[0026] Soweit bei den zwei weiteren Ausführungsbei-
spielen, die in den Figuren 5 und 6 gezeigt sind, gleiche
Bezugszeichen wie für das erste Ausführungsbeispiel
gemäß den Figuren 2 bis 4 verwendet werden, betreffen
diese jeweils identische oder gleiche Elemente oder Bau-
teile, so dass auf die vorstehende Beschreibung verwie-
sen sei, die dementsprechend dann auch für die Ausfüh-

rungsbeispiele der Figuren 5 und 6 Gültigkeit besitzt.
[0027] In Figur 5 ist ein zweites Ausführungsbeispiel
der Erfindung gezeigt. Die dort gezeigte Türgriffanord-
nung 3 umfasst die Handhabe 4, den Schließzylinder 7
und den Träger 6, der nur schematisch angedeutet ist.
Die Handhabe 4 wird von dem Rückstellmittel 14 in ihre
Ruhestellung gedrängt, wobei das Rückstellmittel 14 als
Feder ausgebildet ist, die in dem gezeigten Ausführungs-
beispiel mit ihrem einen Ende an dem Träger 6 fixiert ist,
wohingegen das andere Ende an dem Griffhaken der
Handhabe 4 angebracht ist. In Figur 5 ist die Ruhestel-
lung der Handhabe 4 in durchgezogenen Linien gezeigt,
wohingegen die Freigabestellung der Handhabe 4 mit
Hilfe von gestrichelten Linien zu sehen ist. Auf eine Dar-
stellung der zwischen der Ruhestellung und der Freiga-
bestellung liegenden Betätigungsstellung wurde aus
Gründen der Übersichtlichkeit verzichtet. Eine Betäti-
gung der Handhabe 4 erfolgt somit gegen die Federkraft
des Rückstellmittels 14, wobei ersichtlich ist, dass eine
Auslenkung der Handhabe 4 über den ersten Bewe-
gungsweg 12 hinaus eine größere Kraft erfordert, als zur
normalen Betätigung der Handhabe 4. In einem Notfall
muss somit eine größere Kraft als die Normalbetäti-
gungskraft 16 aufgebracht werden, um die Handhabe 4
entlang des zweiten Betätigungsweges 18 in ihre Frei-
gabestellung zu bewegen, damit die Handhabe 4 in der
Freigabestellung von dem Rastmittel 19 in dieser Stel-
lung gehalten werden kann. Das Rastmittel 19 umfasst
ebenso wie beim ersten Ausführungsbeispiel ein elasti-
sches Federelement 20, das in dem zweiten Ausfüh-
rungsbeispiel jedoch an dem ersten Längsende 8 der
Handhabe 4 um dessen Achszapfen gewunden ist, wo-
bei der Achszapfen ortsfest am Träger 6 drehbar gelagert
ist und sich bei Betätigung der Handhabe 4 dreht, um ein
Ausschwenken der Handhabe 4 zu ermöglichen. Alter-
nativ könnte das elastische Federelement 20 auch an
dem Träger 6 um eine entsprechende Achse gewunden
sein. Das elastische Federelement 20 ist auch in dem
zweiten Ausführungsbeispiel als Schenkelfeder. Dabei
stützt sich der erste Federschenkel 21 an dem Stützan-
satz 22 ab, der diesmal am ersten Längsende 8 der
Handhabe 4 am Träger 6 ausgebildet ist. Der zweite Fe-
derschenkel 23 liegt hingegen an einem armförmigen An-
satz 25 der Handhabe 4 an. Am freien Ende des Ansatzes
25 ist eine Rastausnehmung 26 ausgeformt. Wenn nun
ein Notfall vorliegt, kann der Benutzer die Handhabe 4
entlang des ersten und zweiten Bewegungsweges 12
bzw. 18 ausschwenken, wobei der zweite Federschenkel
23 wenigstens während der Bewegung entlang des zwei-
ten Bewegungsweges 18 von dem armförmigen Ansatz
25 in Richtung der Handhabe 4 gedrückt wird, bis er an
die Rastausnehmung 26 gelangt und in diese einrastet,
wobei dabei die Komprimierung des Federelements 20
abnimmt. Diese Anordnung des zweiten Federschenkels
23 ist in der Ausschnittdarstellung A zu sehen und zeigt,
wie der zweite Federschenkel 23 in der Rastausneh-
mung 26 eingetaucht angeordnet ist und dafür sorgt,
dass die Handhabe 4 in der Freigabestellung gehalten
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wird, um zur Notöffnung der Tür 2 auf komfortable Weise
einen Schlüssel in den Schließzylinder 7 einführen zu
können, ohne dabei die Handhabe 4 mit der anderen
Hand in der Freigabestellung halten zu müssen. Der
zweite Federschenkel 23 ist folglich mit dem ersten
Längsende 8 der Handhabe 4 derart gekoppelt, dass am
Ende des zweiten Bewegungsweges 18 die Handhabe
4 in ihrer Freigabestellung gehalten ist.
[0028] Die Figur 6 zeigt ein drittes Ausführungsbeispiel
der vorliegenden Erfindung, wobei der Aufbau der Tür-
griffanordnung 3 sowie deren Funktionsweise weitestge-
hend identisch zu den vorstehend beiden Ausführungs-
beispielen ist, so dass auf eine ausführliche Beschrei-
bung verzichtet werden kann. Es werden nachstehend
lediglich die Unterschiede zu den vorherigen Ausfüh-
rungsbeispielen angesprochen. Die Türgriffanordnung 3
umfasst wiederum die Handhabe 4, den Schließzylinder
7, den Träger 6, an welchem die Handhabe 4 auf die
vorstehend beschriebene Art gelagert ist und an wel-
chem der Schließzylinder befestigt ist, ein in der Figur 6
nicht gezeigtes Rückstellmittel, welches die Handhabe
4 in ihre Ruhestellung drängt, und das Rastmittel 19. Das
Rastmittel 19 ist an dem zweiten Längsende 9 der Hand-
habe 4 angeordnet und am Träger 6 oder einem anderen
ortsfesten (mit Bezug auf die ausschwenkbare Handha-
be 4) Teil der Tür 2 angebracht. Das Rastmittel 19 ist um
eine Drehachse 27 drehbar gehalten, wobei eine Feder-
vorspannung dafür sorgt, dass das Rastmittel 19 in Rich-
tung des Uhrzeigersinns bzw. zur Handhabe 4 hin ge-
dreht wird. In der Ruhestellung der Handhabe 4 ist ein
Blockierungsarm 28 des Rastmittels 19 seitlich von dem
Griffhaken der Handhabe 4 angeordnet, wobei die Fe-
dervorspannung den Blockierungsarm 28 gegen den
Griffhaken drückt. Wenn die Handhabe 4 ausge-
schwenkt wird, bleibt der Blockierungsarm 8 für den ers-
ten Bewegungsweg 12 der Handhabe 4 in seitlicher An-
lage an dem Griffhaken. Erst wenn die Handhabe 4 ent-
lang des zweiten Bewegungsweges 18 bewegt wird und
in die Freigabestellung gelangt, kann der Blockierungs-
arm 8 aus der seitlichen Anlage ausschwenken. Der Blo-
ckierungsarm 8 ist dann in Flucht zu dem Griffhaken an-
geordnet, wodurch eine Bewegung der Handhabe 4 zu-
rück in die Ruhestellung oder Betätigungsstellung nicht
möglich ist, denn der Blockierungsarm 28 verhindert eine
Rückbewegung der Handhabe 4. Auf diese Weise kann
die Handhabe 4 in einem Notfall ausgestellt und in der
Freigabeposition gehalten werden, um einen komfortab-
len Zugang zu dem Schließzylinder 7 zu gewährleisten,
wie es vorstehend auch für die anderen beiden Ausfüh-
rungsbeispiele beschrieben wurde.
[0029] Die vorstehend beschriebene Erfindung ist
selbstverständlich nicht auf die beschriebene und dar-
gestellte Ausführungsform beschränkt. Es ist ersichtlich,
dass an den in der Zeichnung dargestellten Ausführungs-
formen zahlreiche, dem Fachmann entsprechend der be-
absichtigten Anwendung naheliegende Abänderungen
vorgenommen werden können, ohne dass dadurch der
Bereich der Erfindung verlassen wird. Zur Erfindung ge-

hört alles dasjenige, was in der Beschreibung enthalten
und/oder in der Zeichnung dargestellt ist, einschließlich
dessen, was abweichend von den konkreten Ausfüh-
rungsbeispielen für den Fachmann naheliegt.

Patentansprüche

1. Türgriffanordnung (3) für ein Kraftfahrzeug (1), mit
einem innenseitig an einer Tür des Kraftfahrzeugs
(1) befestigbaren Träger (6),
einer außenseitig an der Tür (2) des Kraftfahrzeugs
(1) anordenbaren Handhabe (4) für ein Angreifen
eines Benutzers, die zwischen einer Ruhestellung
und Betätigungsstellung entlang eines ersten Bewe-
gungsweges (12) schwenkbar an dem Träger (6) ge-
lagert ist,
einem Schließzylinder (7) und einer Abdeckung (15)
für den Schließzylinder (7), und
einem die Handhabe (4) mit einer Rückstellkraft in
Ruhestellung drängenden Rückstellmittel (14),
wobei die Handhabe (4) derart ausgebildet ist, dass
sie in der Ruhestellung die Abdeckung (15) für den
Schließzylinder (7) bildet,
wobei ein erstes Längsende (8) der Handhabe (4)
schwenkbar an dem Träger (6) gelagert ist und ein
zweites Längsende (9) der Handhabe (4) auslenkbar
von dem Träger (6) weg mit dem Träger (6) gekop-
pelt ist,
wobei die Handhabe (4) derart gegenüber dem
Schließzylinder (7) in eine Freigabestellung
schwenkbar ist, dass sie von dem Schließzylinder
(7) abhebbar ist und der Schließzylinder (7) für einen
Einschub eines Schlüssels (11) freigebbar ist, und
wobei die Handhabe (4) einen Hohlraum (10) auf-
weist, in den der Schließzylinder (7) in der Ruhestel-
lung der Handhabe (4) wenigstens teilweise ein-
taucht,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Handhabe (4) aus der Betätigungsstellung
entlang eines zweiten Bewegungsweges (18), der
sich an den ersten Bewegungsweg (12) anschließt,
in die Freigabestellung schwenkbar ausgebildet ist,
wobei in der Freigabestellung der Handhabe (4) ein
Rastmittel (19) die Handhabe (4) in ihrer Freigabe-
stellung hält.

2. Türgriffanordnung (3) nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, dass das Rastmittel (19) gleich-
zeitig auch das Rückstellmittel (14) ist.

3. Türgriffanordnung (3) nach Anspruch 1 oder 2, da-
durch gekennzeichnet, dass das Rastmittel (19)
ein elastisches Federelement (20), welches die
Handhabe (4) in der Freigabestellung hält, umfasst.

4. Türgriffanordnung (3) nach Anspruch 3, dadurch
gekennzeichnet, dass das elastische Federele-
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ment (20) an dem Träger (6) angeordnet ist und we-
nigstens eine Schenkelfeder mit zwei Federschen-
keln (21, 23) umfasst, wobei sich der erste Feder-
schenkel (21) an dem Träger (6) abstützt und der
zweite Federschenkel (23) mit dem zweiten Längs-
ende (9) der Handhabe (4) derart gekoppelt ist, dass
eine Bewegung der Handhabe (4) zumindest in Rich-
tung ihrer Betätigungsstellung das elastische Feder-
element (20) komprimiert.

5. Türgriffanordnung (3) nach Anspruch 4, dadurch
gekennzeichnet, dass das Rastmittel (19) eine an
dem zweiten Längsende (9) der Handhabe (4) aus-
gebildete Einrastausnehmung (24) umfasst, in wel-
che der zweite Federschenkel (23) des elastischen
Federelements (20) am Ende des zweiten Bewe-
gungsweges (18) bei einer Bewegung der Handha-
be (4) in die Freigabestellung derart eingreift, dass
die Handhabe (4) in der Freigabestellung gehalten
angeordnet ist und ein Schlüssel (11) in den
Schließzylinder (7) einschiebbar ist.

6. Türgriffanordnung (3) nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, dass das Rastmittel (19) ein elas-
tisches Federelement (20) umfasst, das an einer
Achse an dem Träger (6) oder an dem ersten Längs-
ende (8) der Handhabe (4) gelagert ist.

7. Türgriffanordnung (3) nach Anspruch 6, dadurch
gekennzeichnet, dass das elastische Federele-
ment (20) wenigstens eine Schenkelfeder mit zwei
Federschenkeln (21, 23) umfasst, wobei sich der
erste Federschenkel (21) an dem Träger (6) abstützt
und der zweite Federschenkel (23) mit dem ersten
Längsende (8) der Handhabe (4) derart gekoppelt
ist, dass am Ende des zweiten Bewegungsweges
(18) die Handhabe (4) in ihrer Freigabestellung ge-
halten ist.

8. Türgriffanordnung (3) nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
die Handhabe (4) aus der Ruhestellung in die Betä-
tigungsstellung mit einer Normalbetätigungskraft
überführbar ist, wobei die erforderliche Kraft zur Be-
wegung der Handhabe (4) in die Freigabestellung
größer ist als die Normalbetätigungskraft.
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